
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Andreas Hartenfels (fraktionslos)
– Drucksache 18/8708 –

Sozialer Wohnungsbau

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/8708 – vom 6. Februar 2024 hat folgenden Wortlaut:

Am 6. Dezember 2023 haben der Deutsche Mieterbund sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund in einer gemeinsamen Pressemit-
teilung eine wohnungspolitische Bilanz der Ampelregierung in Berlin vorgelegt. Dabei wird die wohnungspolitische Bilanz der 
Ampel als mangelhaft bezeichnet. Alleine mehr als 700 000 bezahlbare Mietwohnungen würden im Bundesgebiet fehlen. Gleich-
zeitig sind zentrale Vorhaben des Koalitionsvertrages noch nicht umgesetzt. So sollten z. B. pro Jahr 400 000 neue Wohnungen 
entstehen (davon 100 000 öffentlich geförderte Wohnungen). Stattdessen wurden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils unter 25 000 
neue Sozialwohnungen gebaut.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie hat sich der über die Mietwohnraumförderung gebundene Sozialwohnungsbestand in Rheinland-Pfalz (mit Belegungs- 

und/oder Mietbindungen) in den letzten fünf Jahren entwickelt?
2. Wie hat sich die Zahl der tatsächlich errichteten Wohnungen mit Mitteln der Mietwohnraumförderung in Rheinland-Pfalz in 

den letzten fünf Jahren entwickelt (nach Anzahl und Fördervolumen aufgeschlüsselt)?
3. Wie haben sich die Förderzahlen der Wohneigentumsförderung in Rheinland-Pfalz in den letzten fünf Jahren entwickelt (nach 

Anzahl und Fördervolumen aufgeschlüsselt)?
4. Mit welchen Kommunen hat das Land die im Jahr 2019 eingeführte „Kooperationsvereinbarung zur weiteren Stärkung des ge-

förderten Wohnungsbaus“ abgeschlossen?
5. Was wurde perspektivisch in den jeweiligen Kooperationsvereinbarungen mit den einzelnen Kommunen vereinbart?
6. Welche Ziele sind mit welchem Umsetzungsstand aktuell aus den jeweiligen Kooperationsvereinbarungen mit den Kommunen 

erreicht worden?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit angefügtem Schreiben beantwortet.
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Kleine Anfrage 18/8708 des fraktionslosen Abgeordneten Andreas Hartenfels 
,,sozialer Wohnungsbau" 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die im Betreff genannte Kleine Anfrage beantworte ich namens der Landesregierung 

wie folgt: 

Zu Frage 1: 
', 

Der Bestand der gebundenen Sozialmietwohnungen in Rheinland-Pfalz hat sich je-

weils zum Stand 31. Dezember eines Jahres wie folgt entwickelt: . 

Anzahl gebundener Sozialmietwoh-
nungen in Rheinland-Pfalz (WE) 
Jahr mit Belegungs- und/oder 

Mietbindungen 

2019 · 50.234 
2020 46.534 
2021 43.110 
2022 40.459 
2023 37.819 

Quelle: Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). 



Rheinlandpfalz 
MINISTER IUM DER FINANZEN 

Zu Frage 2: 

Die Zahl der in den letzten fünf Jahren tatsächlich errichteten geförderten Mietwoh

nungen (Bau und Modernisierung) sowie die dazugehörende Höhe des Fördervolu

mens kann der folgenden Tabelle entnommen werden: 

Anzahl der errichteten Fördervolumen 
Sozialmietwohnungen (Kreditvolumen, Tilgungszuschüsse und 

Zuschüsse) 
Jahr Anzahl Wohneinheiten (WE) (in Mio. EUR) 
2019 593 34,169 
2020 800 79,570 
2021 803 82,431 
2022 892 96,345 

· 2023 616 80,776 

Quelle: Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Datensystemabfrage Februar 2024. 

Zu Frage 3: 

Die Entwicklung der Förderzahlen der Wohneigentumsförderung in den letzten fünf 

Jahren in Rheinland-Pfalz kann der folgenden Tabelle entnommen werden: 

Förderung von selbstgenutztem Wohnraum 

Jahr Anzahl WE Fördervolumen (in Mio. EUR) 
2019 1.553 160,726 
2020 1.097 137,481 
2021 • 806 104,026 
2022 685 96,182 
2023 695 100,386 

Quelle: Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). 

Zu Frage 4: 

Die _Landesregierung hat Kooperationsvereinbarungen zur Stärkung des geförderten 

Wohnungsbaus im Jahr 2019 mit den kreisfreien Städten Landau in der Pfalz, Lud

wigshafen am Rhein, Mainz, Speyer und Trier und im Jahr 2022 mit den kreisfreien 

Städten Koblenz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz und Speyer abgeschlossen. 
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Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DER FINANZEN 

Zu Frage 5: 

In diesen Kooperationsvereinbarungen wurde mit allen Städten vereinbart, dass 

1. jeweils innerhalb eines festgelegten 3-Jahres-Zeitraumes eine bestimmte Anzahl an 

neu zu errichtenden Wohnungen (Mietwohnungen und/oder selbst genutzter Wohn

raum) in die Programme der sozialen Wohnraumförderung de·s Landes Rheinland

Pfalz aufgenommen wird , 

2. das Land Rheinland-Pfalz jeweils Mittel in ausreichender Höhe zur Förderung der in 

Ziffer 1 angegebenen Wohnungen zur Verfügung stellt, 

3. die Kommunen zur Vorbereitung weiterer Investitionen in den sozial geförderten 

Mietwohnungsbau jeweils weitere eigene Maßnahmen durchführen werden und . 

4. das Land Rheinland-Pfalz den Städten für die Durchführung dieser investitionsvor

bereitenden Maßnahmen jeweils Mittel bis zu einem bestimmten Betrag zur Verfü

gung stellt. 

Die in den Kooperationsvereinbarungen von den Gemeinden selbst genannten zah

lenmäßigen Zielstellungen zu Ziffer 1 und die sich daraus ergebenden maximalen 

Förderbudgets gemäß Ziffer 4 lauten jeweils wie folgt: 

Gemeinde Anzahl Wohneinheiten (WE) Förderbudget 
(in EUR) 

Koblenz 91 (Zeitraum 2022-2024) 237.500 

Landau in der Pfalz 180 (Zeitraum 2019-2021) 460.000 . 

Ludwigshafen am Rhein 816 (Zeitraum 2019-2024) 2.060.000 

Mainz 2.100 (Zeitraum 2019-2024) 5.270.000 

Speyer 250 (Zeitraum 2019-2024) 645 .000 

Trier 240 (Zeitraum 2019-2021) 610.000 
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Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DER FINANZEN 

Zu Frage 6: 

Ziel der Kooperationsvereinbarungen ist es, eine spürbare Stärkung des geförderten 

Wohnungsbaus, d. h. die Entstehung von mehr bezahlbaren Wohnungen, zu errei

chen. Bereits mit dem Abschluss der Vereinbarung, welcher einen bestehenden Be

schluss zu einer gemeindeweiten Quote an gefördertem Wohnraum in neuen Bauge

bieten in Höhe von mindestens 25 Prozent voraussetzt, werden der Bedarf an bezahl

barem Wohnraum und die hierfür bereitstehenden Programme der sozialen Wohn

raumförderung stärker in das Blickfeld von Investoren gerückt. Darüber hinaus ermög

lichen die mit den Vereinbarungen gesetzten zusätzlichen Förderanreize den Ge

meinden eine schnellere und weitreichendere Umsetzung von vorbereitenden Maß

nahmen für die Entwicklung neuer Wohnbauquartiere. Derartige Maßnahmen können 

z. B. die Erstellung von Wohnungsmarktkonzepten, die Einholung von Expertise zur 

Umsetzung einer aktiven Boden- und Liegenschaftspolitik und die Beauftragung von 

Machbarkeitsstudien und Gutachten oder die Durchführung von Wettbewerben zur 

Entwicklung neuer Wohnbaugebiete sein. 

Bis zum 31. Dezember 2023 war in den betreffenden Gemeinden jeweils die nachfol

gend genannte Anzahl an neuen Wohnungen in die Programme der sozialen Wohn

raumförderung aufgenommen worden : 

Gemeinde Anzahl Wohneinheite'n (WE) 

Koblenz 15 (für Zeitraum 2022-2024) 

Landau in der Pfalz 183 (für Zeit.raum 2019-2021) 

Ludwigshafen am Rhein 404 (für Zeitraum 2019-2024) 

Mainz 911 (für Zeitraum 2019-2024) 

Speyer 145 (für Zeitraum 2019-2024) 

Trier 371 (für Zeitraum 2019-2021) 
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Rheinlandpfalz 
M IN ISTERIUM DER FINANZEN 

Vor dem Hintergrund der seit der Corona-Pandemie, dem russischen Angriffskrieg 

und den sprunghaft gestiegenen Kapitalmarktzinsen erheblich erschwerten Rahmen

bedingungen für den Wohnungsbau sind die bisher erreichten Ergebnisse der Koope

rationsvereinbarungen als insgesamt positiv einzuschätzen. 

Die stetig an die jeweils aktuellen Marktbedingungen angepassten, attraktiven Förder

konditionen bei den Programmen der sozialen Wohnraumförderung stellen dabei aus 

Sicht der Landesregierung einen wesentlichen Stützpfeiler des Wohnungsbaugesche

hens dar. 

Mit freundlichen Grüßen 

Doris Ahnen 
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